


Agenda 

• Kurze Einführung Art. 35 
• Blacklists der Aufsichtsbehörden 
• Risikobewertung 
• Anhand des Tools PIA eine DSFA anlegen 
• Fragerunde 



Art. 35 DSGVO 

 
Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei 
Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des 
Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung 
voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen zur Folge, so führt der Verantwortliche 
vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen 
Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener 
Daten durch.  

 
Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher 
Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine 
einzige Abschätzung vorgenommen werden. 



Art 35 DSGVO 

• Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 ist insbesondere in 
folgenden Fällen erforderlich: 

 
• a) systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte 

natürlicher Personen, die sich auf automatisierte Verarbeitung 
einschließlich Profiling gründet und die ihrerseits als Grundlage für 
Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen 
entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen; 
 

• b) umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von 
personenbezogenen Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 oder von 
personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 
Straftaten gemäß Artikel 10 oder 
 

• c) systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher 
Bereiche; 



Blacklist der Aufsichtsbehörden 



Blacklist der Aufsichtsbehörden 



Im medizinischen Umfeld ggf. auch zu beachten: 

- Zusammenführung von personenbezogenen Daten aus verschiedenen Quellen und der 
Weiterverarbeitung der so zusammengeführten Daten (z.B. Big Data, Data-Warehouse) 
 
- Erhebung personenbezogener Daten über Schnittstellen persönlicher elektronischer 
Geräte, die nicht gegen ein unbefugtes Auslesen geschützt sind (z.B. Einsatz von Tracking 
mittels RFID-Chips) 
 
- Anonymisierung von besonderen personenbezogenen Art. 9 Daten (z.B. Übermittlung 
an nicht-gesetzlich geregelte Krankheitsregister, Forschung, evtl. Nutzung zur 
Qualitätssicherung) 
 
- Verarbeitung von Art. 9 Daten sofern eine nicht einmalige Datenerhebung mittels 
Sensoren oder mobilen Anwendungen stattfindet und diese Daten von einer zentralen 
Stelle empfangen und aufbereitet werden (z.B. Telemedizin-Anwendungen) 
 
- Verarbeitung von Art. 9 Daten durch zentrale Internetdienste (z.B. Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten in der Cloud, institutionsübergreifende Pat.-Akten) 



Risiko-Checkliste 

• Risikofaktoren nach Datenarten 
• Risiko steckt in der Verarbeitung 
• Nach Gefährdungspotenzial 
• Risiko nach sonstigen Kriterien 

 
 



Ermittlung von Risiken der Verarbeitungstätigkeiten 



Verarbeitung 







Das Standard-Datenschutzmodell liegt zunächst in einer Erprobungsfassung vor. Der 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-
Vorpommern, Heinz Müller, bittet alle für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
verantwortlichen Stellen, das SDM zu erproben und über die Erfahrungen bei der 
Anwendung des SDM zu berichten. Auf diese Weise soll die Praxistauglichkeit erprobt 
und die ständige Weiterentwicklung unterstützt werden. 
 
ISO/IEC 29134 "Guidelines for privacy impact assessment" (Stand 2017-06) (beuth.de) 
(LDA Bayern Herr Sax) 
 
Eigene Methoden 
 
 
PIA der französischen Aufsichtsbehörde CNIL 

DSFA durchführen mit.. 



Weiterführende Quellen 





LIVE 



Diskussion 
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